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Außerordentliche Sitzung des Kreistags am 
Montag, den 21.02.2022, 14:00 Uhr
Nr. 2056 / Am Montag, den 21.02.2022 findet um 14:00 
Uhr Bürgerhaus Garching, Rathausplatz 3, 85748 
Garching b. München eine Sitzung des Kreistags statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 
13.12.2021

2. Gewährung eines Aufwendungsersatzes für verbrauchsab-
hängige Kosten der Beschäftigten während der Arbeit im 
Homeoffice

3. Aufhebung eines Sperrvermerks; Stelle eines Projektmana-
gers (m/w/d) für den Ausstellungsbeitrag des Landkreises 
München und seiner kreisangehörigen Gemeinden bei der 
Landesgartenschau 2024 in Kirchheim

4. ÖPNV im Landkreis München; U6-Verlängerung nach Mar-
tinsried – Altlastenkosten

5.Verschiedenes; Bekanntgaben, Anträge und Anfragen in öf-
fentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Bekanntmachung des Zweckverbandes zur 
Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal
Nr. 2057 / Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung (BGS/EWS)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im 
Hachinger Tal (BGS/EWS) vom 03.02.2022

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Hachinger Tal, nachstehend als Zweckverband bezeichnet, fol-
gende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung:

§ 1

Beitragserhebung

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für 
die Herstellung der Entwässerungseinrichtung für das Gebiet 
der Gemeinden Oberhaching, Taufkirchen und Unterhaching ei-
nen Beitrag.

§ 2

Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie 
für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tat-
sächlich Abwasser anfällt, wenn

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwäs-
serungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Ent-
wässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 

§ 3

Entstehen der Beitragsschuld

1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung 
maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, ent-
steht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 3Maßgeblich ist die zulässige Geschossfläche im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld.

2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 2Maßgeblich ist für solche Beitragstatbestände die zuläs-
sige Geschossfläche im Zeitpunkt des Entstehens der Vor-
teilslage. 3Soweit die Beitragsschuld entstanden ist, aber wegen 
Ablaufs der Festsetzungs- oder Ausschlussfrist nach Art. 13 
Abs. 1 Nr. 4 b) bb) KAG nicht mehr erhoben werden kann, ist der 
Beitragstatbestand als abgeschlossen zu behandeln. 4Durch 
den Erlass einer erstmals wirksamen Satzung bleibt die Vor-
teilslage unberührt.

§ 4

Beitragsschuldner

1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist.

2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner

§ 5

Beitragsmaßstab

1) Der Beitrag wird nach der zulässigen Geschossfläche berech-
net.

2) 1Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen Fest-
setzungen. 2Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die Grund-
stücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche 
mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. 
3Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) fest-
gesetzt, so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassen-
zahl, geteilt durch 3,5. 4Sind im Bebauungsplan eine 
Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) und eine Wandhöhe 
festgesetzt, so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Grundflächen-
zahl multipliziert mit der Wandhöhe, geteilt durch 3,5. 5Sind im 
Bebauungsplan die Grundfläche der baulichen Anlagen (§ 19 
Abs. 2 BauNVO) und die Wandhöhe festgesetzt, so ergibt sich 
die Geschossfläche aus der Vervielfachung der Grundfläche der 
baulichen Anlagen mit der Wandhöhe, geteilt durch 3,5. 6Ist im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Ge-
schossfläche zugelassen oder vorhanden, so ist diese zugrunde 
zu legen. 7Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche 
zulässig, so ist diese maßgebend. 8Für die Berechnung der vor-
handenen Geschossfläche gelten Abs. 8 Sätze 2 bis 3.

3) 1Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungs-
plans beschlossen ist, ist die zulässige Geschossfläche nach 
dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. 1Absatz 2 Sätze 
6 bis 8 gelten entsprechend.

4) 1Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für 
vergleichbare Baugebiete im Verbandsgebiet festgesetzten Ge-
schossflächenzahl (GFZ), wenn

a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der 
Nutzung nicht festgesetzt ist oder

b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die 
zulässige Geschossfläche nicht hinreichend sicher entnehmen 
lässt oder

c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zu-
lässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll oder

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vor-
handen ist.

2Absatz 2 Sätze 6 bis 8 gelten entsprechend.

5) 1Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zu-
lässige Geschossfläche aus der durchschnittlichen Geschoss-
flächenzahl, die nach § 34 BauGB i.V.m. § 17 und § 20 BauNVO 
aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt 
wird. 2Absatz 2 Sätze 6 bis 8 gelten entsprechend.

6) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein 
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstü-
cke, bei denen die zulässige Bebauung oder die für die Beitrags-
bemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis 
zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i.S.d. 
Satzes 1.

7) 1Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grund-
stück vorhandenen Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Entwässerungseinrichtung (Schmutzwasserableitung) aus-
lösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird von 
der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche 
abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. 
2Das gilt nicht für Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Entwässerungseinrichtung (Schmutzwasser-
ableitung) angeschlossen sind oder die bei der Berechnung der 
auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unbe-
rücksichtigt bleiben (vgl. §§ 20 Abs. 4, 2. Alt., 21a Abs. 4 BauN-
VO). 3Für die Ermittlung der abzuziehenden Geschossflächen 
gelten Absatz 8 Sätze 2 bis 3 sinngemäß.

8) 1Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zuläs-
sige Geschossfläche die Geschossfläche der vorhandenen Be-
bauung. 2Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 3Dachgeschosse 
werden, auch wenn sie keine Vollgeschosse sind, herangezo-
gen, jedoch nur soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selb-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
(Schmutzwasserableitung) auslösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die tatsächlich an 
die Entwässerungsanlage (Schmutzwasserableitung) ange-
schlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hin-
ausragen.

9) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Än-
derung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstän-
de, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht 
entsteht insbesondere,

a) wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung 
oder Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass oder 
Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die 
konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für 
die zusätzlichen Flächen,

b) im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes i.S.d. § 5 Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung 
die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen,

c) für Außenbereichsgrundstücke (Absatz 8), wenn sich die der 
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche i.S.v. 
Absatz 8 später vergrößert oder sonstige Veränderungen vor-
genommen werden, die nach Absatz 8 für die Beitragsbemes-
sung von Bedeutung sind.

§ 5a

Anrechnung bei Grundstücksteilung

1) 1Durch eine Grundstücksteilung bleibt die Vorteilslage unbe-
rührt. 2Den neu gebildeten Grundstücken ist die Geschossflä-
che, für die nach § 3 für das ungeteilte Grundstück die Beitrags-
schuld entstanden ist, vorteilsgerecht zuzuordnen.

2) 1Die Verteilung erfolgt nur auf Grundstücke im Sinne von § 2. 
2Ihnen ist zuvorderst die beitragspflichtige Geschossfläche der 
vorhandenen Gebäude zuzuordnen. 3Bei der weiteren Vertei-
lung sind die in einem Bebauungsplan enthaltenen Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung sowie das Verhältnis der 
Grundstücksflächen zu berücksichtigen.

§ 6

Beitragssatz

1) Der Beitrag beträgt pro Quadratmeter Geschossfläche 20,50 
Euro (€).

2) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grund-
stücksanschluss im Sinne von § 3 EWS in vollem Umfang getra-
gen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der 
Nacherhebung für die zusätzlichen Geschossflächen pro Quad-
ratmeter Geschossfläche 16,00 Euro (€).

§ 7

Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

§ 7a

Ablösung des Beitrags
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abge-
löst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der vor-
aussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ab-
lösung besteht nicht.

§ 8

Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unter-
haltung der Grundstücksanschlüsse i.S.d. § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jewei-
ligen Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt ent-
sprechend.

3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abge-
löst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der vor-
aussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9

Gebühren- und Auslagenerhebung

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung Einleitungs- und sonstige nachfolgend aufge-
führte Gebühren und Auslagen.

§ 10

Einleitungsgebühr

1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 1,94 Euro (€) 
pro Kubikmeter Abwasser.

2) 1Als Abwassermengen gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungs-
anlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich 
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Absatz 4 ausge-
schlossen ist. 2Die Wassermengen werden durch geeichte Was-
serzähler ermittelt.
3Die Wassermengen sind vom Zweckverband zu schätzen, 
wenn

a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 

b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird oder

c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Was-
serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzäh-
ler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewin-
nungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. mit Hauptwohnsitz auf 
dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der 
tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenom-
menen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro 
Jahr und Einwohner. 5In begründeten Einzelfällen sind ergän-
zende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebühren-
pflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs zu führen. 7Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. 2Er ist grund-
sätzlich durch geeichte Wasserzähler bzw. Messeinrichtung zu 
führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu instal-
lieren hat. 3Nach Ablauf des Eichzeitraumes hat der Gebühren-
pflichtige auf seine Kosten für die Eichung des Wasserzählers 

bzw. der Messeinrichtung zu sorgen. 4Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für 
jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 m³/Jahr als 
nachgewiesen. 5Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. 6Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem 
Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 7Wird Niederschlagswas-
ser im Rahmen der häuslichen Entsorgung als Brauchwasser 
verwendet, so kann der Gebührenschuldner anstelle des Nach-
weises nach Abs. 2 einen pauschalen Zuschlag von 30 % bei 
ausschließlicher Nutzung für Toilettenspülung, und 45% bei 
Nutzung für Toilettenspülung und Waschmaschine, zum nach-
gewiesenermaßen bezogenen Frischwasserverbrauch wählen.

4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen:

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser 
und

c) das zur Befüllung von Schwimmbecken und Sprinkleranlagen 
verwendete Wasser.

5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch inso-
weit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner, der zum Stichtag 01.07. mit Hauptwohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. 2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich.

6) Als Abwasser gilt auch Wasser, das aus einem Grundstück in 
die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird, soweit es nicht 
aus einer Wasserversorgungsanlage entnommen wurde.

§ 11

Gebührenzuschläge für Starkverschmutzer

1) Wird in die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Zweck-
verbandes Abwasser eingeleitet, dessen Verschmutzungsgrad 
über den üblichen Hausabwässern liegt, wird ein Zuschlag zur 
Einleitungsgebühr (§ 10 Abs. 1) erhoben.

2) Voraussetzung für die Festsetzung des Zuschlages ist,

a) dass das eingeleitete Schmutzwasser einen biologischen 
Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) von über 500mg/l oder einen 
Kjeldahl-Stickstoff von über 85 mg/l aufweist und

b) dass die jährliche Einleitungsmenge an Schmutzwasser min-
destens 3.000 m³ beträgt.

3) Der Zuschlag (Z) in €/m³ errechnet sich nach der entspre-
chenden Formel, wie sie in der jeweils gültigen Entwässerungs-
abgabensatzung der Landeshauptstadt München festgesetzt 
ist.

4) 1Der Berechnung wird die Konzentration an BSB5 und 
Kjeldahl-Stickstoff zugrunde gelegt, die vom Zweckverband 
oder einem beauftragten Dritten auf Kosten des Gebühren-
schuldners aufgrund eines Messprogrammes mit Mischproben 
über den Produktionszeitraum von 1 Woche ermittelt wurde. 
2Die Untersuchungen beziehen sich auf Abwasser in der nicht 
abgesetzten, homogenisierten Probe. 3Wird an der gleichen 
Einleitungsstelle auch Abwasser von auf dem Grundstück woh-
nenden Personen eingeleitet, so wird es von der gemessenen 
Schmutzwasserfracht und Schmutzwassermenge abgezogen, 
wenn das häusliche Abwasser 10% der Fracht oder der Menge 
des nicht häuslichen Abwassers übersteigt; es werden in die-
sem Fall pro Bewohner abgezogen: 60g BSB5, 12g Kjeldahl-
Stickstoff und 135l pro Tag.

5) 1Es wird aufgrund dieser Satzung zum Zweck der Berech-
nung des Zuschlages vermutet, dass die so gemessenen Kon-
zentrationen an BSB5 und Kjeldahl-Stickstoff über einen Zeit-
raum von drei Jahren gleich bleiben. 2Bei mehreren Einlaufstellen 
ins Kanalnetz wird darüber hinaus aufgrund dieser Satzung 
zum Zweck der Berechnung des Zuschlages vermutet, dass die 
Konzentration an BSB5 und Kjeldahl-Stickstoff an den einzelnen 
Einlaufstellen und die proportionale Verteilung der Gesamtein-
leitungsmenge auf diese Einlaufstellen drei Jahre lang gleich 
bleiben. 

6) Ändert sich das Produktionsniveau eines Betriebes in regel-
mäßigen Zeitabschnitten und hat dies auf die eingeleitete 
Schmutzwasserbelastung einen Einfluss von mehr als 10%, so 
können die Einleitungsverhältnisse der niedrigeren Produkti-
onsstufen bei der Berechnung des Gebührenzuschlages be-
rücksichtigt werden, wenn der Gebührenschuldner die Ände-
rung des Produktionsniveaus mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich anzeigt und die bis zur Änderung des Produktionsni-
veaus eingeleitete Schmutzwassermenge zweifelsfrei nach-
weist.

7) 1Macht der Gebührenpflichtige glaubhaft, dass sich durch 
Veränderungen an den Entwässerungseinrichtungen oder 
durch Umstellung in der Produktion die Konzentration an BSB5 
oder Kjeldahl-Stickstoff im Abwasser oder die mengenmäßige 
Verteilung des Gesamtabflusses auf einzelne Einleitungsstellen 
geändert hat, so führt der Zweckverband oder ein beauftragter 
Dritter vor Ablauf dieser drei Jahre auf Antrag und auf Kosten 
des Gebührenschuldners ein erneutes, sich auf die Produktion 
einer Woche erstreckendes Messprogramm des Abwassers 
durch. 2Die auf diese Weise gewonnenen Untersuchungsergeb-
nisse werden der Gebührenschuld ab dem Zeitpunkt der An-
tragstellung zugrunde gelegt.

8) Eine Veranlagung zum Starkverschmutzerzuschlag wird 
nicht durchgeführt, wenn der aufgrund von Probemessungen 
zu erwartende Starkverschmutzerzuschlag während drei Ka-
lenderjahren die Kosten der Messung und Analyse, die zur Ver-
anlagung des Starkverschmutzerzuschlages durchgeführt wer-
den müssen (Abs. 4), nicht übersteigt.

(Fortsetzung auf nächster Seite)
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(Fortsetzung)

§ 13

Entstehen der Gebührenschuld

1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Ab-
wasser in die Entwässerungseinrichtung.

2) Die Gebührenschuld gemäß § 10 ruht auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i.V. mit 
Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14

Gebührenschuldner

1) 1Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 2Ge-
bührenschuldner ist auch der auf Grund eines Miet-, Pacht- 
oder ähnlichen Rechtsverhältnisses zur Benutzung des 
Grundstücks oder Grundstücksteils (Wohnungen, Geschäfts-
räume, Gärten usw.) Berechtigter.

2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 15

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

1) 1Die Einleitung wird mindestens jährlich von der jeweiligen 
Verbandsgemeinde abgerechnet. 2Die Einleitungsgebühr wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fäl-
lig.

2) 1Die Gemeinden können auf die Gebührenschuld viertel-
jährlich eine Vorauszahlung in Höhe eines Viertels der Jahres-
rechnung des Vorjahres berechnen. 2Fehlt eine solche Vorjah-
resrechnung, so kann die Gemeinde die Höhe der 
Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinlei-
tung festsetzen.

3) Die Verbandsgemeinden erheben die Einleitungsgebühren, 
soweit sie der Zweckverband nicht selbst erhebt, im Auftrag 
des Zweckverbandes.

§ 16

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verän-
derungen unverzüglich zu melden und über den Umfang die-
ser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage ent-
sprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 17

Inkrafttreten

1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die BGS/EWS vom 
11.12.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.12.2019, 
außer Kraft.

Taufkirchen, den 03.02.2022

Ullrich Sander 
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des Schulverbands Carl-
Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn I. 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
Nr. 2058 / Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 Bayerisches Schulfi-
nanzierungsgesetz (BaySchFG) und Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) erlässt der Schulverband Carl-Steinmeier-
Mittelschule Hohenbrunn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
892.250 € und

 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	
3.084.400 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Verbandsmitgliedern werden zum Ausgleich des 
nicht gedeckten Bedarfs für das Haushaltsjahr 2022 Umlagen 
erhoben.

A) Verwaltungshaushalt

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (ohne Ju-

gendsozialarbeit und Zinsleistungen) wird auf insgesamt 
716.600,00 € festgesetzt.

Er wird gem. Art. 9 Abs. 7 BaySchFG auf die beteiligten Ge-
meinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, 
die die Schule zum Stichtag 01.10.2021 besuchten, berechnet 
und per Quote umgelegt.

Gemeinde Hohenbrunn 99.800,00 €

Gemeinde Neubiberg 123.750,00 €

Gemeinde Ottobrunn 365.300,00 €

Gemeinde Putzbrunn 127.750,00 €

Summe: 716.600,00 €

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Jugendsozialarbeit im Verwaltungshaushalt 
wird auf insgesamt 90.000,00 € festgesetzt.

Er wird gem. Art. 9 Abs. 7 BaySchFG auf die beteiligten Ge-
meinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, 
die die Schule zum Stichtag 01.10.2021 besuchten, berechnet 
und per Quote umgelegt.

Gemeinde Hohenbrunn 12.500,00 €

Gemeinde Neubiberg 15.550,00 €

Gemeinde Ottobrunn 45.900,00 €

Gemeinde Putzbrunn 16.050,00 €

Summe: 90.000,00 €

B) Vermögenshaushalt

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der restlichen Investitionskosten für den Schul-
neubau sowie Vermögenserwerb wird auf insgesamt 405.000 
€ festgesetzt.

Gem. § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung wird dieser wie folgt 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt:

Gemeinde Hohenbrunn 56.400,00 €

Gemeinde Neubiberg 69.950,00 €

Gemeinde Ottobrunn 206.450,00 €

Gemeinde Putzbrunn 72.200,00 €

Summe: 405.000,00 €

C) Kreditumlagen

Als zusätzliche Umlagen werden festgesetzt:

Für die Bau- und Planungskosten des Schulneubaues wurde 
zur Finanzierung der Investitionskostenanteile der Verbands-
gemeinden Ottobrunn und Putzbrunn im Jahr 2013 ein Kredit 
in Höhe von 538.536,00 € aufgenommen. Die Zins- und Til-
gungszahlungen hierfür tragen die beiden Verbandsgemein-
den Ottobrunn und Putzbrunn:

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Ottobrunn 1.263,70 € 43.692,04 € 44.955,74 €

Putzbrunn 513,41 € 17.750,85 € 18.264,26 €

Summe 1.777,11 €  61.442,89 € 63.220,00 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden 2016 Darlehen in Höhe von insg. 
2.000.000,00 € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszahlun-
gen hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden.

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 2.683,79 € 11.446,02 € 14.129,81 €

Neubiberg 3.059,54 € 12.819,54 € 15.879,08 €

Ottobrunn 11.793,35 € 49.761,18 € 61.554,53 €

Putzbrunn 4.704,52 € 20.032,06 € 24.736,58 €

Summe 22.241,20 € 94.058,80 € 116.300,00 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile aller vier 
Verbandsgemeinden wurde im Jahr 2017 ein Darlehen in 
Höhe von 6.000.000 € aufgenommen. Die Tilgungszahlungen 
hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden:

Gemeinde Tilgung

Hohenbrunn 40.604,18 €

Neubiberg 51.015,50 €

Ottobrunn 189.486,16 €

Putzbrunn 71.838,16 €

Summe: 352.944,00 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden im Jahr 2018 Darlehen in Höhe von insge-
samt 6.851.000 € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszah-
lungen hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden.

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 2.039,19 € 50.800,56 € 52.839,75 €

Neubiberg 1.590,57 € 39.624,43 € 41.215,00 €

Ottobrunn 7.626,55 € 189.994,09 € 197.620,64 €

Putzbrunn 3.344,27 € 83.312,92 € 86.657,19 €

Summe 14.600,58 € 363.732,00 € 378.332,58 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden im Jahr 2019 Darlehen in Höhe von insge-
samt 3.892.000 € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszah-
lungen hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden.

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 3.564,79 € 37.374,81 € 40.939,60 €

Neubiberg 2.356,38 € 24.705,39 € 27.061,77 €

Ottobrunn 12.083,99 € 126.694,28 € 138.778,27 €

Putzbrunn 4.048,13 € 42.442,59 € 46.490,72 €

Summe 22.053,29 € 231.217,07 € 253.270,36 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn, 
Hohenbrunn, 02.02.2022

	 Dr. Stefan Straßmair 
Vorsitzender des Schulverbands

II.

Das Landratsamt München hat mit Schreiben vom 
24.01.2022, Az.:4.3.1-941-68/2022/03030 den Haushalt 2022 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 enthält keine nach Art. 67 oder Art. 71 
GO genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 liegen gem. 
Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO ab dem Tage der Be-
kanntmachung eine Woche lang während der allgemeinen 
Geschäftszeiten in der Gemeinde Hohenbrunn, 1. Stock, Zim-
mer 107, Pfarrer-Wenk-Platz 1 in 85662 Hohenbrunn zur Ein-
sichtnahme auf.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes-
Staatliche weiterführende Schulen in Unter-
schleißheim für das Haushaltsjahr 2022
Nr. 2059 / Aufgrund des § 15 der Verbandssatzung und 
der Art. 40 ff KommZG i.V.m. Art. 63 ff GO erlässt der 
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen in Un-
terschleißheim nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt und schließt

1. im Ergebnishaushalt mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge von 8.709.950 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 8.709.950 €

und dem Saldo (Jahresergebnis) von 0 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 6.908.750 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 6.908.750 €

und einem Saldo von 0 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzlungen von 2.269.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.269.000 €

und einem Saldo von 0 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzlungen von 0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 €

und einem Saldo von 0 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 0 €

und einem Saldo von 0 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Verbandsmitgliedern werden zur Deckung des nicht 
gedeckten Bedarfes für das Haushaltsjahr 2022 Umlagen er-
hoben:

4.1 Umlage für die laufende Bewirtschaftung

Der nach Abzug der sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung des laufenden Sachaufwandes wird 
festgesetzt und nach den Bestimmungen der §§ 13 und 14 der 
Verbandssatzung vom Landkreis München und teilweise den 
Verbandsgemeinden getragen:

4.1.1 Landkreis München 5.991.750,00 €

4.1.2 Gemeinde Oberschleißheim 71.750,00 €

4.1.3 Stadt Unterschleißheim 284.750,00 €

4.2 Investitionsumlage

4.2.1 Landkreis München 1.490.000,00 €

4.2.2 Gemeinde Oberschleißheim 12.500,00 €

4.2.3 Stadt Unterschleißheim 37.500,00 €

4.3 Finanzierungsumlage

4.3.1 Zinsen Gemeinde 
Oberschleißheim

148.000,00 €

4.3.2 Ordentliche Tilgung 
Oberschleißheim

144.500,00 €

4.4 Zusammenfassung

Die Gesamtumlage wird auf 8.180.750 € festgesetzt und wird 
wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilt:

Landkreis München 7.481.750,00 €

Gemeinde Oberschleißheim 376.750,00 €

Stadt Unterschleißheim 322.250,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
500.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Unterschleißheim, den 03.02.2022

Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen in 
Unterschleißheim

Christoph Böck 
Verbandsvorsitzender

II.

Der Regierung von Oberbayern wurde als Rechtsaufsichtsbe-
hörde die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 vorgelegt (Art. 
65 Abs.2 GO).

III.

Die Haushaltssatzung 2022 samt ihren Anlagen sowie der 
Haushaltsplan 2022 liegen gemäß Art. 41 KommZG i.V.m. Art. 
65 GO vom Tag der Bekanntmachung bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung zur Einsicht-
nahme im Rathaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1, Zimmer 
204, während der allgemeinen Geschäftszeiten auf.

Bekanntmaching der Kreissparkasse 
München Starnberg Ebersberg
Nr. 2060 / Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkas-
senbuches

Das von der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 
ausgestellte Sparkassenbuch

Kontonummer Kontoinhaber

3414560700 Heinrich Greger

wurde als verloren gemeldet. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit

aufgefordert, sein Recht unter Vorlage der Urkunde

binnen drei Monaten 

(vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) bei der KREIS-
SPARKASSE MÜNCHEN STARNBERG EBERSBERG; Sendlinger-
Tor-Platz 1, 80336 München, anzumelden. Falls für das Spar-
kassenbuch innerhalb der dreimonatigen gesetzlichen Frist 
Rechte Dritter nicht angemeldet werden, wird es für kraftlos 
erklärt.

Christoph Göbel 
Landrat

Ihr Landratsamt im Internet

 
www.landkreis-muenchen.de

Christoph Göbel 
Landrat
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